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befohlen oder begünstigt haben, sind in Übereinstimmung mit den völkerrecht
lichen Verpflichtungen zu verfolgen und zu bestrafen.

(2) Die Bestimmungen über die Verjährung von Straftaten der allgemeinen 
Kriminalität sind auf diese Verbrechen nicht anwendbar.

§ 2
Bei der Verfolgung von Verbrechen gegen den Frieden, die Menschlichkeit und 

von Kriegsverbrechen ist anderen Staaten Rechtshilfe zu gewähren.

§ 3
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.1

1. Verkündet am 1. 9. 1964.


